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Name, Vorname  

Kundennummer  

 
 

Die einwandfreie Funktionsfähigkeit des Hausnotrufgerätes kann nicht gewährleistet 
werden, da Sie Ihren Festnetzanschluss mit einem Telefon-Router betreiben. 

 
Dies kann nachstehende Ursachen und daraus resultierende Folgen haben: 
 
• Bei Stromausfall ist der Telefon-Router in der Regel ohne Funktion. In dem Fall läuft das 
Hausnotrufgerät im Akku-Betrieb weiter, kann jedoch keinen Alarm über den Telefon-Router 
auslösen da dieser ohne Funktion ist. Empfohlen wird hier ein USV (unterbrechungsfreie 
Stromversorgung). 
 
• Technische Störung des Telefon-Routers 
 
• Geringe oder Unzureichende Leistungsverfügbarkeit des Telefonanbieters 
 
• Eingeschränkte Verbindungsqualität mit Datenverlust 
 

Weiterhin ist es möglich, dass Ihr Anbieter für die Telekommunikationsleistung den Betrieb 
eines Hausnotrufgerätes in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen hat. 

 

Bitte prüfen Sie dies!!! 
 

 
Ich bin mir des Risikos bewusst, dass ein fehlerfreier Betrieb der Hausnotrufanlage 
nicht gewährleistet werden kann. 
 
Trotzdem möchte ich das Hausnotrufsystem mit dieser Anschlussmöglichkeit nutzen. 
 
Die Problematik und die sich daraus ergebenden Risiken wurden mir hinreichend 
erklärt. 
 
 
 
 
_____________________    _________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des Hausnotrufteilnehmers 
 
 
 
 
Belehrung vorgenommen 
 
 
______________________    _________________________________ 

Datum     Unterschrift des DRK-Mitarbeiters 


